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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/32 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt 321/103/2013 
 

Grundsätzliches Vorgehen bei Einführung von Aufparkregelungen 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

23.07.2013 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 

 
In der Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses am 11.6.2013 wurde die 
MZK "Verkehrsrechtliche Anordnungen in der Zeit vom 18.4.2013 – 13.5.2013" zum Ta-
gesordnungspunkt erhoben. Anhand der Anordnungen für die Königsberger Straße bzw. 
Eichendorffstraße (Anhang 1 und 2), wo das Aufparken auf dem Gehweg angeordnet wur-
de, wurde die grundsätzliche Frage von Aufparkregelungen diskutiert. Die Verwaltung sag-
te eine Prüfung des Sachverhalts zu. 
 
Gegenwärtige Verwaltungspraxis: 
 
Im Rahmen der Prüfung, ob ein Aufparken auf bestimmten Gehwegen zugelassen werden 
kann, sind sowohl verkehrliche als auch bauliche Belange zu prüfen. Vor der Entschei-
dung wird von der Verkehrsbehörde und Polizei als wichtigste Voraussetzung geprüft, ob 
die Gehwegbreite für ein Aufparken ausreichend ist. Dabei sind die Vorschriften der StVO 
und die Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) zu berücksichtigen. Die in der UVPA-
Sitzung genannten Vorschriften der Richtlinien für Anlage von Stadtstraßen (RASt), wo 
eine Gehwegbreite von mindestens 2,50 m vorzusehen ist, stellen eine rein technische 
Vorschrift - insbesondere für die Neuanlage von Gehwegen – dar und sind für die ver-
kehrsrechtliche Beurteilung nicht maßgebend.  
 
Die VwV-StVO zu Zeichen 315 StVO (Parken auf Gehwegen) besagt, dass das Parken 
auf Gehwegen nur dann zugelassen werden kann, wenn genügend Platz für den unbehin-
derten Verkehr von Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern 
auch im Begegnungsverkehr bleibt. Der Sinn dieser Regelung soll gewährleisten, dass 
sich Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer begegnen können. Die Verwaltung 
legt die maßgeblichen Vorschriften dahingehend aus, dass in der Regel bei einem Geh-
weg von 2 m Breite und einer Restdurchgangsbreite von 1,50 m ein Aufparken dann zuge-
lassen werden kann, wenn auch - zumindest punktuell - Ausweichstellen für einen Fuß-
gängerbegegnungsverkehr, wie zum Beispiel Ein- oder Ausfahrten oder ähnliches, vor-
handen sind. Des weiteren wird das Fußgängeraufkommen und das bisher praktizierte 
Parkverhalten bei der Beurteilung berücksichtigt.  
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Sofern die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Tiefbauamt als 
Straßenbaulastträger und für die Verkehrssicherungspflicht verantwortliche Dienststelle 
zur baulichen Beurteilung einer Aufparkregelung beteiligt. Nur wenn sowohl die verkehrli-
chen als auch baulichen Belangen ein Aufparken zulassen, kann dieses von der Ver-
kehrsbehörde angeordnet werden.   
 
Resümee: 
 
Eine Überprüfung der o. g. Verkehrsanordnungen hat ergeben, dass die genannten Vo-
raussetzungen für eine Aufparkregelung erfüllt sind. Die Königsberger Straße weist bei 
einem geringen Fußgängeraufkommen eine Breite von etwa 2 m auf. In der Eichendorff-
straße ist das Fußgängeraufkommen auch als gering zu bezeichnen, hier ist der Gehweg 
2,15 bis 2,35 m breit. In beiden Straßen sind Ausweichstellen für evtl. Fußgängerbegeg-
nungsverkehr mit Kinderwagen bzw. Rollstuhlfahrer vorhanden. 
 
Die Verwaltung weist darauf hin, dass bei der Festlegung von Verkehrs- bzw. Parkrege-
lungen Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen sind und häufig Kompro-
misslösungen darstellen. Auch zukünftig werden die Belange des Fußgängerverkehrs be-
rücksichtigt, damit dieser nicht unnötigerweise übermäßig belastet wird. 
 
Im Zusammenhang mit der Aufparkproblematik wird auch auf den Beschluss des Stadtra-
tes vom 16.7.2002 hingewiesen, mit dem die Stadt Erlangen der "Erklärung von 
Barcelona" vom 24.3.1995 beigetreten ist und zur Umsetzung dieser Erklärung das Kon-
zept "Barrierefreies Erlangen" verabschiedet hat.  Nach diesem Konzept ist eine Mindest-
nutzbreite von Gehwegen von 1,50 m anzustreben. 
 
 
Anlagen: Verkehrsanordnung Eichendorffstraße 
  Verkehrsanordnung Königsberger Straße 
 
 

III. Behandlung im Gremium 
Beratung im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
23.07.2013 
 
Protokollvermerk: 
Herr Stadtrat Bußmann beantragt diese Kenntnisnahme zum Tagesordnungspunkt zu erheben. 
Hierüber besteht Einvernehmen.   
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.   
 
 
gez. Aßmus gez. Wüstner 
stellv. Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 
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